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RS OGH 1997/10/28 1Ob173/97s,
1Ob206/10s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1997

Norm

WRG §31 Abs1

Rechtssatz

Mit dem Betrieb der Anlage muss die Gewässerbeeinträchtigung nicht "geradezu typisch" verbunden sein, sondern es

genügt, dass die Anlage beziehungsweise ihr Betrieb zu einer solchen Einwirkung konkret geeignet ist (arg:

"herbeiführen können").
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